
BayWoFG: Art. 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes

Art. 1  Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 
 
1Zweck dieses Gesetzes ist die Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der 
Versorgung mit angemessenem Wohnraum (Wohnraumförderung). 2Die Vorschriften dieses Gesetzes 
gelten für die Wohnraumförderung durch Bereitstellung von Mitteln aus dem Staatshaushalt, durch 
Übernahme von Bürgschaften und durch Bereitstellung von Mitteln der Bayerischen 
Landesbodenkreditanstalt. 3Gemeinden und Gemeindeverbände können mit eigenen Mitteln eine 
Förderung nach diesem Gesetz durchführen.


